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	Beschlussvorschlag


@->  
 Dem Rat wird empfohlen eine Änderung des Flächennutzungsplanes zur Neudarstellung bzw. Erweiterung oder Änderung von Konzentrationszonen für Windenergienutzung nicht durchzuführen. Den vorliegenden Anträgen wird nicht entsprochen. 

Ziel war und ist es, die Windnutzung an besonders geeigneten Standorten im Gemeindegebiet zu konzentrieren. Der Flächennutzungsplan hat hierzu die Möglichkeit durch die Ausweisung von Konzentrationszonen (positive Standortzuweisung gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB) das übrige Gemeindegebiet von diesen privilegierten Anlagen freizuhalten. Dies ist durch die Darstellung von vier geeigneten Windkonzentrationszonen umgesetzt. 
Diese Zonen sind durch ein Gesamtplanungskonzept ermittelt um sicherzustellen, dass es nicht zu Konflikten zwischen der Nutzung der regenerativen Energie und anderen Belange wie denen des Natur- und Landschaftsschutzes, des Städtebaus, der Siedlungsentwicklung, des Immissionsschutzes etc. kommt, so dass davon auszugehen ist, dass die angeregten Bereiche sich wesentlich schlechter eignen als die bereits dargestellten Konzentrationszonen.
  <-@
	Sachdarstellung           -           Begründung            -            Bewertung            -           Finanzierung


@->  
 1. 
Es liegen zur Zeit insgesamt acht Anträge auf Darstellung neuer bzw. erweiterter Konzentrationszonen für die Errichtung von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet vor. Die Anträge bzw. Schreiben sind im Wortlaut als Anlagen beigefügt. Über die Anträge ist zu beraten und zu entscheiden.

2.
Derzeit gültiges Plankonzept zur Steuerung der Windenergienutzung im Gemeindegebiet – Darstellung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ist die Nutzung von regenerativen Energien (Windenergieanlagen) im Außenbereich privilegiert. Durch die positive Darstellung von Vorrangflächen für Windenergieanlagen an einer oder mehreren Stellen kann der übrige Planungsraum von Windenergieanlagen freigehalten werden. Diese Steuerung erfolgt im Gemeindegebiet durch die Darstellung von vier Konzentrationszonen. Ausgenommen von dieser planerischen Steuerung sind Einzelanlagen, die als unselbständiger Teil einer privilegierten baulichen Anlage (z.B. einer Hofanlage) gem. § 35 Abs. 1 BauGB genehmigungsfähig sein können, soweit sie überwiegend dem Eigenbedarf dienen. 

Der Rat der Gemeinde hat aufgrund der Vielzahl von Bauanträgen für Windkraftanlagen Anfang 1995 beschlossen Konzentrationszonen darzustellen „...um einer ungeordneten und einer nicht steuerbaren Entwicklung der Windkraftanlagen in der Gemeinde Möhnesee entgegenzuwirken und um die Probleme der Standortsuche im Hinblick auf die Eignung der Flächen für Windkraftanlagen zu beseitigen.“ (siehe Erläuterungsbericht zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans)

Um zukünftig eine geordnete städtebauliche Entwicklung als auch die Ausnutzung regenerativer Energien zu sichern wurden entsprechend den Beratungen und Beschlüssen des Rates im Verfahren von 1995 bis zum abschließenden Beschluss in 1998 die nachfolgenden Konzentrationszonen ausgewiesen:

· Konzentrationszone A – westlich von Hewingsen , ca. 16 ha Fläche

· Konzentrationszone B – nördlich von Theiningsen, ca. 22 ha Fläche

· Konzentrationszone C – nördlich von Echtrop, ca. 29 ha Fläche

· Konzentrationszone D – östlich von Echtrop, ca. 18 ha Fläche

Für die Darstellung sind verschiedene Kriterien zu beachten, u.a. wurden mit dem Staatl. Umweltamt Lippstadt sowie dem Amt für Kreisentwicklung, Kreis Soest die Immissionsabstände für die Siedlungsbereiche geprüft und u.a. wie folgt ermittelt: 

· Reine Wohngebiete, Kur- und Krankenhausgebiete,

Sondergebiete, die der Erholung dienen



1000 m

· Allgemeine Wohngebiete





800 m

· Dorf- und Mischgebiete, die bereits in den letzten Jahren

eine Entwicklung hin zu Wohngebieten gemacht haben
600 m

· Dorf- und Mischgebiete, die noch durch ihren eigentlichen, 

prägenden Charakter gekennzeichnet sind, 


400 m

· Einzelgebäude im Außenbereich, Friedhöfe u. Kleingärten
400 m

· Gewerbegebiete (mit ausnahmsweise zul. Wohngebäuden)
200 m

Zu allen v.g. Gebieten ist in einem Winkel von 180° entsprechend dem Verlauf der Sonne, wegen des Schlagschattens (Discoeffekt), ein Abstand von 400 m berücksichtigt worden.

· Naturschutzgebiete, Wald





200 m

· Richtfunktrassen, Hochspannungsleitungen


100 m

· Bundes- und Landesstraßen




100 m

· Kreisstraßen







20 m

· Landschaftsschutzgebiete




Einzelfallprüfung

Insbesondere im Hinblick auf den Möhnesee als bedeutendes europäisches Vogelschutzgebiet, die Erholungsbereiche der Gemeinde als Tourismusgemeinde, beliebtes Naherholungsgebiet und zum Natur- und Landschaftsschutz (Naturpark Arnsberger Wald) wurde und wird die Fläche südlich des Haarweges (B 516) als nicht geeignet gesehen für Vorrangzonen und damit ausgeschlossen.

Weiterhin wurden zur Schonung des Landschaftsbildes, aber auch zur Verhinderung der aus Sicht des Vogelschutzes problematischen Barrierewirkung zwischen Windparks ein Mindestabstand von 3 km bzw. ein Freiraum zwischen und im Umkreis der Windparks berücksichtigt.

Im Verfahren wurde zudem eine mögliche Fläche im nordöstlichen Gemeindegebiet aus ornitologischen Gründen nicht weiter berücksichtigt. 

In Ausübung der kommunalen Planungshoheit und im Abwägungsergebnis sind aus städtebaulichen Gründen vier Konzentrationszonen dargestellt worden. 

Die bestehenden vier Konzentrationszonen wurden und werden um eine Höhenbegrenzung ergänzt.

· Innerhalb der Flächen A, B und C: max. 100 m (gemessen am höchsten Punkt des Rotordurchmessers) über dem natürlichen Gelände

· Innerhalb der Fläche D: max. 100 m (gemessen am höchsten Punkt des Rotordurchmessers) über dem natürlichen Gelände. Unter besonderer Berücksichtigung des Landschaftsbildes entlang der B 516 (Haarweg), der Schallimmissionen, des Schattenwurfes, des Vogelfluges und der Flugsicherheit, wird im Teilbereich D die Gesamthöhe der Anlagen auf eine Höhe von 380 m ü NN zusätzlich beschränkt.

· Diese textliche Darstellung soll die gestalterische Einheitlichkeit der Windparks gewährleisten sowohl hinsichtlich der Bauhöhe selbst als auch mit Wirkung auf die Drehgeschwindigkeit der Rotoren, die bei Anlagen gleicher Höhe ähnlich ist.

Neben der Grundnutzung (Landwirtschaftliche Fläche) werden die Konzentrationszonen als zusätzliche Nutzungsmöglichkeit durch Randsignatur überlagert dargestellt, siehe beigefügter Auszug aus dem FNP.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind in den Jahren 1999 / 2000 aufgrund der Emissionsbeschränkungen für alle Zonen Bebauungspläne aufgestellt worden, der Bebauungsplan für die Fläche C und westliche Teilfläche D wurde als Kompromiss eines gerichtlichen Verfahrens zwischenzeitlich aufgehoben. Parallel wurden in 2003 in einer vereinfachten FNP - Änderung zeichnerische Ungenauigkeiten zwischen der Flächennutzungsplan – Darstellung und den Bebauungsplangebietsgrenzen bereinigt. Als Anlagen sind die rechtsverbindlichen Bebauungspläne einschl. der vereinfachten FNP-Änderung 2003 beigefügt.

Das von den Gerichten – bis OVG Münster -  in diesen Verfahren überprüfte Gesamträumliche Plankonzept zur Steuerung der Windenergie in der Gemeinde durch die Darstellung der vier Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan wurde bestätigt. 

Mittlerweile sind in den vier Konzentrationszonen (rd. 85 ha Fläche) insgesamt 20 Anlagen errichtet worden, eine Anlage (in Fläche C) ist in 2011 genehmigt aber noch nicht gebaut worden. Die Gesamtleistung dieser Anlagen liegt bei rd. 26,6 MegaWatt (MW), im Durchschnitt der Anlagen somit bei ca. 1.2 MW / Anlage. Nach hiesiger Einschätzung besteht in der Fläche C noch die Möglichkeit der Errichtung einer weiteren Anlage, hier wegen der Immissionssituation wahrscheinlich mit Nutzungseinschränkungen, z.B. einer Nachtabschaltung. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die 9 außerhalb der Zonen stehenden Windkraftanlagen insgesamt eine Leistung von rd. 3,55 MW haben (eigene Ermittlungen).

Nach den Untersuchungen zum kreisweiten Klimaschutzkonzept liegt der Anteil der insgesamt regenerativ erzeugten Energie (Wind, Wasser, Sonne, Biomasse) im Gemeindegebiet Möhnesee in 2011 bei ~ 154 %.
Quelle: Seiten 11/12 des Anhang H zum integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Soest und seine Kommunen – Energie- und CO2-Bilanzierung, Soest, Febr. 2011, http://www.so-co2.de   

Die Aufteilung der erneuerbaren Energien auf die einzelnen Bereiche ergibt, dass die Windenergie in 2009 einen Anteil von rd. 72 % der gesamten erzeugten Energiemenge im Gemeindegebiet lieferte (Wasser ~ 21 %, Biomasse ~ 3 %, Solar ~ 4 %).

Fazit: 

Die Bauleitplanung der Gemeinde mit der Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie in den Jahren von 1995 bis 1998, angepasst 2003 und den hieraus entwickelten Bebauungsplänen 1998 bis 2003 hatte und hat zum Ziel eine „Zerspargelung“ bzw. Zersiedelung der Landschaft zu verhindern und andererseits die Nutzung der Windenergie in substanziellem Umfang durch die Ausweisung bzw. Darstellung von ausreichend großen Konzentrationszonen für Windparks (mind. 3 Anlagen der MegaWatt Klasse)  zu ermöglichen und zu sichern. Auch im Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes von 2003 bis 2009 ist an dieser Konzeption festgehalten worden, da sie sich bewährt hat und Planungssicherheit für jedermann sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Betreiber der Anlagen ermöglicht.

3.
Prüfung der vorliegenden Anträge mit dem gemeindlichen Plankonzept zur Steuerung der Anlagen, der derzeit gültigen Rechtslage

Alle vorgeschlagenen Flächen liegen außerhalb der derzeitigen Konzentrationszonen, für die Anträge ergibt sich nach einer Prüfung auf mögliche Realisation unter Berücksichtigung der derzeitigen Kriterien:

· Abstände zur Wohnnutzung (zur Vermeidung von möglichen Immissionsproblemen) sind zu gering (Anträge 1 tlw., 2 tlw., 3 tlw., 4, 5 tlw., 7, 8)

· Abstände zu Schutzgebieten (FFH- Gebieten, Wald, Landschaftsschutz, Artenschutz) sind zu gering (Anträge 1 tlw., 2 tlw., 3 tlw., 5, 8)

· Abstände um und zwischen Windparks – mindestens 3 km zur Schonung des Landschaftsbildes und wegen Barrierewirkung des Vogelzuges sowie Freiräume – sind nicht eingehalten (Anträge 1, 2 tlw., 3, 4, 5, 6 )

· die Flächen sind wahrscheinlich zu klein für einen Windpark – 3 Anlagen der MegaWatt Klasse mit 6 ha Flächenbedarf jeweils nicht möglich – (Antrag 6 tlw.)

Bei Berücksichtigung der Anträge müsste das gemeindliche Gesamtkonzept der Windenergienutzung für den gesamten Außenbereich des  Gemeindegebiets neu erstellt werden, siehe unten zu 5. 

4.
Prüfung der Anträge im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen – neuer Windenergieerlass NRW einschl. Repowering und BauGB -Änderungen 

Neuer Windenergieerlass des Landes NRW 

Entsprechend der Aussage des Städte- und Gemeindebundes – Schnellbrief 106/2011 – hat der am 11.7.2011 in Kraft gesetzte Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweisen für die Zielsetzung und Anwendung“

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=12851&ver=8&val=12851&sg=0&menu=1&vd_back=N   

 für die Städte und Gemeinden als Trägerin der Planungshoheit keine Verbindlichkeit. Er versteht sich hier als Empfehlung und Hilfestellung zur Abwägung. 

Zu den hier in der Öffentlichkeit diskutierten, bzw. angesprochenen einzelnen Eckpunkten wie Repowering, Höhenbeschränkungen, Schutzabstände, Waldinanspruchnahme, Naturschutz, nachfolgend für Möhnesee einige Erläuterungen, die ich in der Sitzung noch ausführlicher darstellen kann. 


Repowering 

Anträge für ein sogenanntes Repowering, d.h. eine Verringerung der Anzahl älterer (mindestens 10 Jahre alter) Windenergieanlagen durch Austausch / Ersatz mit weniger, aber dafür leistungsstärkeren Anlagen in einer Konzentrationszone, liegen nicht vor. Die in den Konzentrationszonen befindlichen Anlagen sind überwiegend noch nicht so alt und es besteht zur Zeit kein Bedarf für ein Repowering. Für das Repowering gelten die gleichen planungsrechtlichen Anforderungen (siehe nachfolgend) wie für die Neuerrichtung von WKA. Sind im FNP Konzentrationszonen dargestellt, setzt die Zulässigkeit der neuen, repowerten WKA im Außenbereich grundsätzlich voraus, dass die Standorte für die neuen WKA auch innerhalb einer Konzentrationszone liegen. Zu den Sonderregelungen des § 249 BauGB siehe unter 6.5.

Höhenbeschränkungen
Eine Aufhebung oder Änderung ist zur Zeit nicht erforderlich, da ein Bedarf nicht gegeben ist, auch mit Höhenbeschränkung die Anlagen wirtschaftlich betrieben werden und auch bei neuen Anträgen - siehe Antrag 2011 in Fläche C – die Einhaltung durch entsprechende Bautypen (hier: Enercon E – 53) möglich ist. Eine Änderung verursacht auch andere Abstandserfordernisse der Anlagen zu- und untereinander wegen größerer Abstandsflächen, eine Luftfahrtkennzeichnung der Anlagen über 100 m Höhe, Untersuchungen zum Vogelzug, Artenschutz, usw.. Eine weitere, intensivere Prüfung der Thematik sollte m.E. erst bei einem Bedarf im Rahmen einer Repowering - Gesamtuntersuchung zu gegebener Zeit stattfinden.

Waldinanspruchnahme und Naturschutz

Die im Erlass angesprochene Möglichkeit der Waldinanspruchnahme ist nur unter den engen Voraussetzungen des LEP ausnahmsweise evtl. zulässig. Dies setzt – nach Bundeswaldgesetz, der Rechtsprechung und laut Städte- und Gemeindebund – voraus, das Vorhaben nicht an anderer, weniger schutzwürdiger Stelle im Gemeindegebiet möglich sind. Hier ist für Möhnesee festzuhalten, dass grundsätzlich entsprechend dem gültigen Konzept keine Waldbereiche in Anspruch genommen werden sollen, da es genügend andere, besser geeignete Flächen gibt. Der Bereich südlich der Haar (B 516) ist und wird, wie bisher festgelegt, aus Naturschutz-, Tourismus- und Landschaftsbildgründen nicht für Windenergienutzung als zulässig angesehen.  

Weitere Punkte des Erlasses behandeln, z.B. Möglichkeiten die Anlagen an Bahntrassen und Autobahnen (Infrastrukturtrassen) zu errichten sowie Einzelheiten der Planung und Genehmigung von Kleinwindanlagen etc.  , siehe Erlass. 

5.
Mögliche Auswirkungen einer Veränderung der gemeindlichen Plankonzeption zur Steuerung der Windkraftanlagen im Gemeindegebiet 

5.1.
Grundannahme: Standortsteuerung durch geänderte FNP-Darstellung von Konzentrationszonen mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 
Für die Darstellung neuer bzw. erweiterter Konzentrationszonen müsste ein Flächennutzungsplanänderungsverfahren durchgeführt werden. Auch entsprechend dem neuen Windenergieerlass des Landes NRW vom Juli 2011,  siehe Nr.4.3.1 ff. und der Rechtsprechung (OVG Münster) muss die Gemeinde in diesem Fall erneut in die Abwägung der für und gegen die wegfallenden oder hinzutretenden Standorte sprechenden Belange eintreten und dabei das gesamte Gemeindegebiet erneut in den Blick nehmen. Ein neues, schlüssiges Plankonzept müsste erstellt werden, das sich auf den gesamten Außenbereich erstreckt. Außer dem Flächennutzungsplan müssten aufgrund des Entwicklungsgebots ebenfalls auch rechtsverbindliche Bebauungspläne angepasst werden. 

5.2.
Rechtliche Auswirkungen bei Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanänderungen

Da für drei der vier gemeindlichen Konzentrationszonen Bebauungspläne rechtskräftig bestehen, wären auch diese Bebauungspläne zu ändern. Bei der Änderung oder Aufhebung von Bebauungsplänen mit Festsetzungen zur Zulässigkeit von Windenergieanlagen ist zu prüfen, ob Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 ff. BauGB entstehen können. 


In dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.04.2007 hat das Gericht die Möglichkeit zur Normenkontrolle gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) auf die Darstellung von Konzentrationsflächen in einem Flächennutzungsplan (Sonderbauflächen im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNutzungsverordnung), mit denen die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erreicht werden sollen, erweitert. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verleiht derartigen Darstellungen rechtliche Außenwirkung gegenüber den Bauantragstellern und Vorhabensträgern mit der Folge, dass Vorhaben an Standorten außerhalb der Konzentrationsflächen in der Regel unzulässig sind. Somit sind die Darstellungen im Flächennutzungsplan mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 5 Satz 3 BauGB von ihrer Rechtswirkung mit einem Bebauungsplan vergleichbar und es ist nicht auszuschließen, dass auch ein Entschädigungsanspruch gem. §§ 39 ff BauGB bei Änderung einer Konzentrationszone im Flächennutzungsplan besteht. 


Hier wäre zu berücksichtigen, dass z.B. bei einer für die Windanlagenbetreiber günstigeren Planung negativ betroffene Nachbarn (z.B. geringere Abstände zur Wohnnutzung als vorher) gegen die Änderung Klagen können. 


Bisher haben die gerichtlichen Überprüfungen zu keinen Beanstandungen am gültigen Plankonzept der Gemeinde geführt. 

5. 3.
Überlegung: Aufgabe des bisherigen Konzepts der Standortsteuerung durch Darstellung von Konzentrationszonen mit der Absicht einzelne weitere Anlagen zuzulassen. (Arbeitskreis CDU Möhnesee zur Zukunft der Windenergienutzung in Möhnesee)

Zwingende Voraussetzung hierzu: Aufhebung des bisherigen Plankonzeptes durch eine formelle Aufhebung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes (Konzentrationszonen Windenergie) und aller daraus entwickelten Bebauungspläne. 

Erst durch die zwingend notwendige Aufhebung der bestehenden Steuerung könnte überhaupt eine Einzelanlagenplanung konkreter geprüft werden, denn ansonsten stehen grundsätzlich die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB als öffentlicher Belang in der Regel den Vorhaben entgegen. Ohne Aufhebung der Darstellungen können keine weiteren Vorhaben von der Bauaufsicht genehmigt werden.
Bei einer Aufhebung gelten die gleichen Ausführungen wie oben, unter 5.2. einer FNP – und Bebauungsplanänderung, insbesondere zu Fragen nach Vertrauensschaden und Entschädigungsfragen gem. § 39 ff. BauGB. Der Aufwand einer FNP- und Bebauungsplanaufhebung wäre sehr hoch. Aufgrund der Freigabe des Gemeindegebiets für Einzelstandorte und durch Wegfall der Höhenbeschränkungen in den vorhandenen Konzentrationszonen / Bebauungsplänen ist mit zusätzlichen Umweltauswirkungen zu rechnen. Umweltbericht und Artenschutzbeitrag sind somit nur mit einigem Aufwand zu fertigen.

Theoretisch wäre durch die Bauordnungsbehörde, den Kreis Soest, nach einer Aufhebung dann grundsätzlich im gesamten Außenbereich der Gemeinde bei Anträgen zu prüfen, ob einer geplanten Windenergieanlage öffentliche Belange entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. 

Eine vorsorgende Steuerung der Standorte wäre damit nicht mehr möglich. Planungssicherheit für Investoren nicht mehr gegeben, eine Bürgerbeteiligung bei dieser Standortauswahl nicht möglich. 

6.
Grundsätzliches bei Aufhebung aber auch Änderung der bisherigen Planung - Berücksichtigung von Planungsgrundsätzen:

6.1. Anpassungsgebot (§ 1 Abs. 4 BauGB)

Für eine Änderung der Bauleitplanung besteht gem. § 1 Abs. 4 BauGB die Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung. Im landesplanerischen Anpassungsverfahren nach § 34 des Landesplanungsgesetzes werden Darstellungen bzw. Festsetzungen für die Windenergienutzung in Bauleitplänen darauf überprüft, ob sie an die Ziele der Raumordnung (Bund und Land) angepasst sind. Die Gemeinde kann nicht autonom ihre eigene Windenergiepolitik betreiben.

Ziele der Raumordnung enthalten dabei in der Regel Konkretisierungsmöglichkeiten für nachgeordnete Planungen. Die Gemeinde ist umso enger an die Ziele der Raumordnung gebunden, je detaillierter diese gefasst sind.

Auf der Ebene des Regionalplans, hier der aktuellen Fortschreibung des Regionalplans Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis wurde am 8.12.2011 vom Regionalrat der Aufstellungsbeschluss gefasst. Entsprechend S.11 der im Entwurf vorliegenden zusammenfassenden Umwelterklärung als Teil der Umweltprüfung zum Regionalplan wird u.a. auf die Problematik der Windenergie hingewiesen: 

„Der Haarstrang markiert die Grenze zwischen dem Norddeutschen Tiefland und dem Mittelgebirgsraum. Aufgrund der herrschenden günstigen Windverhältnisse sind in den vergangenen Jahren dort eine Vielzahl von Windenergieanlagen errichtet worden. Hierdurch ist das Landschaftsbild erheblich verändert worden.

Gerade vor dem prognostizierten Wandel des Klimas ist der Ausbau der regenerativen Energien sinnvoll und erforderlich. Eine übermäßige und ungeplante Errichtung von immer höheren und leistungsfähigeren Windenergieanlagen (Repowering) führt jedoch zu einer Zersiedelung der Landschaft und zu einer erheblichen Störung der gewachsenen Kulturlandschaft sowie zu potenziellen Beeinträchtigungen von gefährdeten Offenlandvogelarten. Deshalb ist es erforderlich, einen ungeplanten Ausbau der Windenergienutzung zu verhindern.“ www.bra.nrw.de/1370154 Seite 238.  


Derzeit sind weiterhin Änderungen der Ziele der Landesplanung, bzw. ein neuer Landesentwicklungsplan (LEP) vom Land angekündigt worden. Diese Ziele müssen von der Regionalplanung und damit letztlich auch von der gemeindlichen Bauleitplanung berücksichtigt werden.

Dazu hat der Regionalrat Arnsberg am 7.4.2011 beschlossen einen sachlichen Teilabschnitt „Energie“ zu erarbeiten. Die Erstellung eines Entwurfs soll nach Angabe der Bezirksregierung, www.bra.nrw.de/1370227, Vorlage 31/04/11, zur Regionalratssitzung am 8.12.2011, in der ersten Jahreshälfte 2012 beginnen und mit der Fassung des Erarbeitungsbeschlusses in der ersten Jahreshälfte 2013 weitergeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird neben der Öffentlichkeit auch den Kommunen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Inhaltlich ist nach derzeitigem Kenntnisstand geplant, dass u.a. im Teilabschnitt „Energie“ und hier der Windenergie eine vorsorgende Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung erfolgen soll.  Gemäß den landesplanerischen Vorgaben werden diese Vorrangflächen nicht die Wirkung von Eignungsbereichen entfalten. Den Kommunen bliebe somit ein größerer Spielraum, ihre eigenen Windkonzeptionen weiter zu verfolgen und auch außerhalb der regionalplanerischen Vorranggebiete Konzentrationszonen in ihren Flächennutzungsplänen auszuweisen. 

Daneben werde der angekündigte Klimaschutzplan Ausbauziele für die Windenergie enthalten. Hier sei noch ungewiss, wie diese Vorgaben für den Regierungsbezirk Arnsberg aussehen werden und wann der Klimaschutzplan im Entwurf vorliegen werde.

Damit besteht für die Kommunen zur Zeit eine gewisse Unsicherheit welche genauen Ziele der Landesplanung beachtet werden müssen. Ein Aspekt für die kommunale Planung betrifft z.B. den Bereich Windenergie und Europäisches Vogelschutzgebiet `Hellweg-Börde`, das nach den Aussagen der von der Bezirksregierung Arnsberg in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie `Potentiale Erneuerbarer Energien im Regierungsbezirk Arnsberg´, Febr. 2011, http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/w/windenergie/machbarkeitsstudie.pdf , Seite 40, zum Schutz der gefährdeten Feldvogelarten die Gesamtfläche der Hellwegbörde in der Studie hinsichtlich des zukünftigen Ausbaus der Windenergie als Tabuzone betrachtet. Dies soll in Abweichung von den Eckpunkten des Windenergie-Erlasses und auf der Basis von Workshop-Ergebnissen auch für Repowering-Anlagen gelten, sodass in der Machbarkeitsstudie hier ein konservativer Ansatz gewählt wird. 

Ob, wie und wann die mit einer gemeindlichen Planung abzustimmenden bzw. anzupassenden Ziele der Landesplanung einschl. Regionalplan konkretere Aussagen treffen, lässt sich derzeit nicht vorhersehen und bleibt abzuwarten.

6.2. Abwägungsgebot ( § 1 Abs. 7 BauGB)

Entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird von der Gemeinde die Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzepts verlangt, dass sich auf den gesamten Außenbereich erstreckt. –Urteil vom 17.12.2002 – BVerwG 4 C 15.01 - . Hintergrund ist die Bestimmung des § 5 Abs. 1 Satz 1 BauuGB nach der im Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen darzustellen ist, der FNP ein gesamträumliches Entwicklungskonzept darstellt. 

6.3. Abwägungsvorgang  und Abwägungsergebnis

Vom gesamten Außenbereich sind diejenigen Bereiche auszuscheiden, die sich für die Nutzung der Windenergie nicht eignen. Das sind die Flächen, die wegen § 1 Abs. 3 BauGB (siehe unten, wegen rechtlicher und tatsächlicher Hindernisse) als Vorranggebiet nicht in Betracht kommen und Tabuflächen, die nach dem Gestaltungswillen der Gemeinde aus städtebaulichen Gründen nicht zur Verfügung stehen sollen. 

Dabei sind u.a. erforderlich:  Die Umweltprüfung mit Ermittlung und Bewertung aller Belange, die für die bauleitplanerische Abwägung erforderlich sind einschließlich umfangreicher Artenschutzuntersuchungen etc..

6.4. Erforderlichkeit (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB)
Weiterhin ist die Frage der Erforderlichkeit gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB zu prüfen. Nicht erforderlich ist nach einer Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Beschluss vom 11.5.99 -BVerwG 4 BN 15.99 – UPR 1999, 352; stRespr.) u.a. eine Planung, die sich als nicht vollzugsfähig erweist, weil ihr auf unabsehbare Zeit unüberwindbare rechtliche und tatsächliche Hindernisse (z.B. mangelnde Windhöffigkeit) entgegenstehen. Ein rechtliches Hindernis ist gegeben, wenn die Errichtung von Windenergieanlagen an den Anforderungen anderer Gesetze scheitern muss. Als rechtliches Ausschlusskriterium kommt der Schutz durch die FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie in Betracht. Rechtlich zwingend kann der Planung von Vorrangzonen auch entgegenstehen, dass sich die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte (auch für eine Wohnnutzung im Außenbereich) nicht einhalten lassen. 

6.5. Planung Repowering und Sonderregelungen des § 249 BauGB

Nach Angabe des Städte- und Gemeindebundes und allgemeiner Auffassung vieler Fachbehörden, werden die Sonderregelungen des Mitte 2011 geänderten Baugesetzbuches im Sinne der Absicherung eines Repowering beurteilt, das heißt, auch im Falle der Darstellung zusätzlicher Flächen für die Nutzung der Windenergie hat die Gemeinde eine neue Gesamtuntersuchung des baulichen Außenbereichs durchzuführen. Wie unter 5.1. genannt – Änderung der bisherigen Konzentrationszonen – muss die Gemeinde auch unter Berücksichtigung von § 249 BauGB erneut in die Abwägung der für und gegen hinzutretende Standorte sprechende Belange eintreten und dabei das gesamte Gemeindegebiet in den Blick nehmen. Ein neues, schlüssiges Plankonzept müsste erstellt werden, wobei durch § 249 BauGB rechtlich abgesichert wird, dass der Gemeinde dann nicht unterstellt werden kann, dass die bisherigen Darstellungen im FNP nicht ausreichend seien.  Grundsätzliche Klarheit hinsichtlich der Auslegung der Bestimmungen des § 249 BauGB werden erst gerichtliche Entscheidungen bringen. M.E. sollte hier die Entwicklung abgewartet werden um rechtlich eindeutige Klarheit zu haben und keine Planung zu starten, die zu erheblichen rechtlichen Problemen (Stichwort Schadensersatzansprüche) führen kann. 
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